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Lkr. Landsberg am Lech 
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Planfertiger Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München  

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Geschäftsstelle – Arnulfstr. 60, 80335 München 

 
Az.: 610-41/2-63 Bearb.: Schaser/ Becker-Nickels/ Dörr 
 
 

Plandatum 26.07.2016  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Utting erlässt aufgrund §§ 2, 9, 10 und 13 Baugesetzbuch –BauGB-, Art. 81 Bayerische 

Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern –GO– diesen Bebauungs-

plan als 

 

Satzung. 
 
 

Geltungsbereich 

 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  

   
Sämtliche Inhalte des in der Fassung vom 15.09.1983 rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes „Erholungsgelände“ werden durch diese 11. Teiländerung innerhalb des 
Geltungsbereichs vollständig ersetzt. 

 

A Festsetzungen 

 
1. Verkehrsflächen 
 

 
2.  Besondere Verkehrsflächen; hier: Öffentliche Parkplatzflächen 
 

- Das Parken von Kraftfahrzeugen ist ausschließlich auf den im Plan ausgewie-
senen Flächen zulässig 

- Dauerparken sowie das Abstellen von Wohnanhängern über einen Tag hinaus 
ist unzulässig 

- Für die ausgewiesene Parkplatzfläche wird folgender Belag festgesetzt: Schot-
terrasen 

 
 
3.  Öffentliche Grünflächen 
 
 
4.  Zu erhaltende Baumbestände 
 
 
5.  Geschütztes Biotop (Nachrichtliche Übernahme) 
 
 
6.  Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 
 
 
7.  Je fünf Stellplätze ist ein heimischer standortgerechter Laubbaum in der Pflanzquali-

tät Hochstamm, dreimal verpflanzt, Stammumfang 18 – 20 cm mit einem Kronenan-
satz bei 2,5 m Höhe zu pflanzen. 

 
 

Kartengrundlage: Digitale Flurkarte der Bayer. Vermessungsverwaltung, Luftbilder  LVG 
Bayern 

 
Maßentnahme: Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; keine Gewähr 

für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszu-
gleichen 

 
Planfertiger: München, den ........................................................ 
 

............................................................................. 
(Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München) 
 

Gemeinde: Utting, den ................................................... 
 

............................................................................. 
(Lutzenberger, Erster Bürgermeister) 

Verfahrensvermerke 
 
1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

wurde vom Gemeinderat am 15.09.2016 gefasst. 
 

Von einer Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen (gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 
 
Die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
des vom Gemeinderat am 15.09.2016 gebilligten Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vom 
26.07.2016 hat in der Zeit vom 11.11.2016 bis 12.12.2016 stattgefunden (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB). 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom 26.07.2016 wurde vom 
Gemeinderat am 12.01.2017 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB). 

 
 

 Utting, den .................................................. 
 

............................................................................. 
(Siegel) (Lutzenberger, Erster Bürgermeister) 

 
 
 
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan erfolgte am 

....................; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die 
Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in 
der Fassung vom ………….. in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 
 

 Utting, den ................................................. 
 

............................................................................. 
(Siegel) (Lutzenberger, Erster Bürgermeister) 
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